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Freılıch, iıne zweıte, AAal den ınn schen Fragen. (Genannt se1 hıer der Hamburgs ermöglıchte. In beıden Fäl-
des Wortlauts als diıesen selbst abta- Kürze halber aber LLUTLr i1ne Warum len hatte dıe überwıegende Mehrheit
stende Lektüre stimmte der amt- redet der Papst, wichtige der CDCSU-Bundestagsfraktıon
lıchen Bestätigung aus Rom, der Papst Fragen sıttliıchen Verhaltens 1m kon- (224 Abgeordnete) eın Normenkon-
habe gegenüber den katholischen kreten Fall geht, WAar autorıtatıv, trollvertahren beantragt. Lem Vertah-
Apothekern „das '"Thema wiırklich schart und eindringlıch, nn aber TE  = das schleswig-holsteinıische
nıcht behandelt, gegenüber den Aus- ennoch nıcht Rofß und Reıiter? Dafß Kommunalwahlgesetz hatte sıch auch
weıch- und Vermuittlungsinterpreten klar ZESART wırd, W as gyemeınt ISt, g - dıe bayerısche Landesregierung ANSC-
schon wıieder skeptischer und MS hört doch ohl ZU Wesen jeder Ver- schlossen, der dıe Klageberechtigung
über 1mM hıtzıgen und fetzıgen Tages- kündıgung. ält der Papst sıch daran, eın (Gesetz eines anderen Bun-
Journalısmus alles durcheinanderbrin- dann wI1ssen dıe Journalısten auch, W as deslandes VOoO Verfassungsgericht
genden Kollegen verständnısvoller. S1€Ee „vermitteln“ haben, und sınd ausdrücklich bestätigt wurde.
Dıie Klage des Papstes, die Formen der nıcht mehr auf „verfälschendes“ Kom- Mıt den beıden Urteilen xyab derAggression das menschliche ILe- bınıeren angewı1esen. Übrigens wAare

das für alle Ebenen kırchlichen Um- zweıte Senat des Bundesverfassungs-ben und seıne Würde würden gerichts das Urteil erging einstimmı1gzahlreıcher, 95  OTr allem sıch mI1t der Offentlichkeit hilfreich.
die Zufluchtnahme Medikamenten Der Vorsitzende der Deutschen Bı- den Klägern auf der anzen Linıe

recht. Das entscheidende Argumentandelt, dıie doch nıemals direkt und schofskonterenz seiınem der Karlsruher Rıchter: ach Artheimlich das Leben benutzt Tagesschau-Interview 1M Blick auf Abs Satz („Alle Staatsgewalt gehtwerden dürfen“, hatte sıcher vOrwIl1e- „Humanae vitae“ und Empfängnisver- VO Volke aus  “ 1St das Staatsvolk dergend anderes, Bedrängenderes hütung, Sdas letzte Wort“ dazu se1l Bundesrepublık Deutschland Trägerınn als Mittel der „künstlichen“ Embp- noch nıcht gyesprochen. Gerne hätte
der Chronist erfahren, In welcher und Subjekt aller Staatsgewalt. DasJängnisverhütung, aber selbstverständ- Staatsvolk aber, VO dem alle Staatsge-ıch diese In den ınn der Rede Rıichtung nıcht das letzte Wort, ber
dıe Moderatorın hakte nıcht nach, walt ausgeht, wırd VoO den eutscheneingeschlossen. Und WAaAT die Umseset- Staatsangehörigen und den iıhnen

ZUNS 1INSs nıcht geESAgLE Konkrete mehr und Lappte wıeder 1M unkeln. nach Art 116 Abs gleichgestell-als der journalıstische Wıderschein der
ten Personen gebildet. Art 116 AbsTatsache, da{fs 1ın der päpstlıchen Mo- bestimmt: „Deutscher 1m ınn desralverkündigung häufig, häufig- Grundgesetzes 1sSt vorbehaltlıch ander-

SUCH häufig die Aufmerksamkeit
auf diesen Punkt gelenkt wırd? weıtıger gyesetzlıcher Regelung, WT

die deutsche Staatsangehörigkeıt be-Ist da verwunderlıch, WenNnnNn das
Empfängnisregelungsthema auch dort Entschieden SItZT oder als Flüchtling oder Vertrie-

bener deutscher Volkszugehörigkeıtwırd, ausdrücklich IS
dentalls nıcht behandelt wırd? Im üb- Kommunalwahlrecht für Ausländer oder als dessen Ehegatte oder AD

für verfassungswidrıg erklärt kömmling INn dem Gebiet des deut-rıgen überrascht Wortlaut der schen Reiches nach dem Stande VOAnsprache wenıger ihr Inhalt als iıhr ADZIS schleswig-holsteinische (Gesetz 251[ Dezember 195/ Auftfnahme gefun-scharter normatiıviıstischer Tenor und AA Änderung _ des (GGemeılinde- und
das davon abgeleıtete statısche Bıld der Kreiswahlgesetzes VO 21. Februar den h  “) Die Staatsangehörigkeıt

ber se1l „dıe rechtliche VoraussetzungWıirklichkeit. Nıcht 11U  _ das Festhalten 1989 Gesetz- und Verordnungsblatt
„unveränderlichen Prinzıipien" der Seılite 2 1St mMIt Artıkel 28 Absatz 1 für den gyleichen staatsbürgerlichen

Status, der einerseılts yleiche Pflichten,natürlichen Ethıik (an welchen?) Satz des Grundgesetzes unvereıinbar
Z anderen und insbesondere aberwurde da eingeschärft und dıe Unter- und nıchtig.” Mırt diesem Urteils- auch dıe Rechte begründet, durch de-ordnung das Lehramt 1mM Wırken spruch VO ZyJl Oktober entschied das

auch des Apothekers, der Papst sprach Bundesverfassungsgericht den RC  s Ausübung die Staatsgewalt In der
Demokratie hre Legıitimatıon —-auch VO „Anweıisungen ” (autorıtatı- Deutschland ICS> INn der Bundesrepu- fährt“ Von daher se]len U  — „Deut-

MN Hınweısen), dıe die Kırche den 1m blık seIlt Jahren geführten Streıit über
das Wahlrecht VO Ausländern. In sche  CC berechtigt, dıe polıtischen Re-Gesundheitswesen tätıgen Personen

prasentanten auf dem Gebiet der Bun-o1bt Wıe iın vielen Papstansprachen einem parallelen Urteıl VO gleichen desrepublık wählen, und dıes gzeltetauchte 1mM Hıntergrund auch hıer WwI1Ie- Tag verwarten die Verfassungsrichter durchgehend für alle Gebietskörper-der das prekäre katholische Verhältnıis auch die einschlägigen Bestimmungen
VOoO Lehramtsautorıität und GewI1lssen schaften. Die demokratische Legıtı-des hamburgischen (sesetzes über die matıonsgrundlage ertordere Einheit-auf mMIt wen1g Spıelraum für das pCI- ahl den Bezırksversammlungen lıchkeıit.sönlıch geformte Gewil1ssen. VO Februar K das be-
Der Chronist versuchte noch i1ıne stımmten Bedingungen (nach einem Das Urteil WAar ErWwartel worden.
drıtte Lektüre. ber da verlor sıch Autenthalt VO mındestens acht Jah Das Verfassungsgericht bonnte
bald in einer Anhäufung VO kommu- ren) Ausländern die Teılnahme der teılweıse anderer Praxıs 1n anderen
nıkatıons- un: verkündigungsdidakti- ahl den Beziırksversammlungen ropäıischen Ländern Sar nıcht anders
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Helter ollten ebenfalls eher autf dieser „Grenzen verwıschenden“ Rede VOentscheıden, dıe Bestimmungen des

Grundgesetzes über die Ausübung der Schiene aktıv werden nach dem den „ausländıschen Mıiıtbürgern” auf-
hören. Ausländer selen Gäste, solcheVolkssouveränıität sınd eindeutig. Karlsruher Urteıl mehr denn Je Und

7ZTudem hatten die beklagten Länder als Integrationsınstrument 1IST das mI1t gefestigten Rechten, aber nıcht
Wahlrecht auf welcher Ebene auch 1M - mehr, und (äste hätten nıcht über dasdie noch ehesten plausıble EG40i:

nıe nıcht gENULZT. Das hamburgische HGT ohnehın nıcht gyeeı1gnet. Die polı- Schicksal des Gastgebervolkes mMI1t-
(sesetz über dıe Wahl den Bezirks- zuentscheiden. So sechr wenı1gstenstische Integration die kulturelle und
versammlungen erklärte fur diesen Be- gesellschaftliche vollzieht sıch ohne- letzteres 1mM Streng polıtischen Sınne
reich 1mM Prinzıp alle Ausländer für auch stimmen INAaS, lıegt da ohlh1n autf anderen Wegen und -

berechtigt und machte dıe Zulassung deren Voraussetzungen und Hınder- i1ıne absichtsvolle Verwechslung VO

Zu  - Wahl alleın VOoO der Autenthalts- nıssen kann nıcht über das Wahl- „Bürger” und „Staatsbürger” VO  s

dauer 1m Wahlgebiet abhängig. Das recht, S1€e mufß über das Autenthalts- Vom „Staatsbürger” geht dıe „Staats-
schleswig-holsteinische Kommunal- und über das Staatsbürgerschaftsrecht gewalt” AauUsS, Bürgerseıin indessen 1St et-

wahlgesetz gewährte das Wahlrecht erfolgen. Erleichterung der Eiınbürge- Was der Gesellschaft Zugeordnetes,
Ausländern „auf Antrag” querbeet; rungs, weıtere Verkürzung der Frısten, un der werden ohl auch Auslän-
Dänen, Iren, Nıederländern, Norwe- 1m Falle VO EG-Angehörigen auch der gehören. Wer Gegenteılıges be-
SCIN, Schweden und Schweizern Ja, Al doppelte Staatsbürgerschaften alles hauptet, verbreıtet Ausländerfeind-
len anderen, ob Angehörige eiınes Punkte, In denen das LNEUC Ausländer- lıchkeit 1mM Habıtus einer Stehkragen-
EG-Landes oder nıcht, ber neln. SO- recht noch sehr restriktiv vertährt moral. Dem Staatsbürger entspricht
1e| Wıllkür verstie{ß alleın schon g- sınd Wege eıner sınnvoll erleichterten allerdings nıcht eintach das Volk, SON-

SCH das Gleichheitsprinzıp, ANSCWCN- Integration. Der Streıt das (kom- dern das Staatsvolk. Indem die Vertas-
det auf Ausländer untereinander. munale) Ausländerwahlrecht diente sungsrichter ‚Volke und „Staatsvolk”

indessen mehr der Auseinanderset- gul WI1IEe SYNONYIMN gebraucht haben,Da das Bundesverfassungsgericht unterschieden S$1€e leider nıcht mıt derauf diese Weiıse einstweılen eıiınen ZUNg zwıschen unterschiedlichen De-
mokratiıemodellen repräsentatıve Verfassungsrichtern zustehendenSchlußstrich die Auseıilnander- Demokratie

SELZUNG das Ausländerwahlrecht hier, partızıpatorische Sorgfalt zwıischen „dem Volk“ als (Ge-
Demokratıe dort und damıt eıiner sellschaftssubjekt und dem „Staats-

SCZOSCNH hat, 1ST auch 4US anderen
Gründen begrüßen. Das Auslän- unterschiedlichen Auslegung der Rea- volk“ als Legıtimator V Staatsge-

lısıerung VO Volkssouveränıität als walt.derwahlrecht WAar In welch legıtımer
oder ıllegıtımer Absıicht auch ımmer der politischen Gleichstellung der Aus-

länder.einem zentralen Gesinnungskrite-
1uUm hochstilisiert worden: Wer für Im übrıgen WeIlst das Bundesverfas-
das Ausländerwahlrecht 1STt selbst auf sungsgerıicht selbst den Weg eıner Ver-
kommunaler Ebene erweIlst sıch als fassungsänderung 1m Zuge der UTO-

ausländerfreundlich, Wer dagegen ISt, päıischen Eınıgung. Je mehr Souverän1-
mMag dıe Ausländer nıcht. Dies konnte tätsrechte Natıonalstaaten dıe Bewegung
OS manchen Ausländer 1n den (3e@e- abtreten, plausıbler wırd auch Schon bald gesamtdeutscher
ruch VO Ausländerteindlichkeit brın- die Zulassung VO Ausländern
SCn Daraus wurde allerhand demago- Wahlen 1mM Lande ihres Auftenthalts. Dıie Bemühungen iıne gesamtdeut-gyisches Kapıtal gyeschlagen und In den Dafß iıne Verfassungsänderung aber sche Neufassung der gesetzlichen Re-Partejenstreit gebracht. Soweılt MIt 1L1LUTr als Voraussetzung für ıne gelung über den Schwangerschaftsab-dem Ausländerstatus spezifische Pro- SAa enliche Lösung sınnvoll ist; ver- bruch haben zeıtıger eingesetzt alsbleme spezıell auf kommunaler steht sıch VO selbst. Allerdings ware

erwartet. Gegensätzliche und ennochEbene verbunden sınd, können VO dann i1ne durchgängıge Wahlberech- 7zueinanderwiıirkende Interessenlagenden Ausländern selbst gebildete Aus- tıgung VO EG-Ausländern 1mM Autent-
tragen ZUT Beschleunigung beı Derländervertretungen mIıt Antragsbe- haltsland anzustreben. Die Beschrän- Bundeskanzler hatte schon VOTL derrechtigung möglıchst bundeseinheıit- kung auf die kommunale Ebene xab Verabschiedung des Eiınıgungsvertra-ıch eingeführt, W as bısher keineswegs n1ı€e Sınn, se1 denn als eın erster

der Fall 1St sehr viel mehr 1m Sınne SCS erklärt, 11a  > wolle möglıchst nochSchritt einer durchgängıgen 1ö- In der ersten Hältte der nächsten 1E
VO Ausländern bewirken als das ak- Suns gyislaturperiode einer ESAML-t1ve und selbst das passıve Wahlrecht Manche Kommentare, und ‚War S> deutschen Regelung kommen.ın den Kommunen. rade solche aUus SLramm „bürgerlichen” Die Gründe dafür lıegen auf der
Darauf könnten sıch uch dıejenıgen Rıchtungen stiımmen da durchaus and Gerade dıe Unionsparteıen, die

usländerfunktiondre konzentrieren, skeptisch. So benutzte arl Fried- sıch dıe innerparteılıche MeI1-
die Jetzt 1m Karlsruher Urteil eınen rıch Fromme In der FAZ das nungsbildung über dıe für S1e beson-
Schlag Würde und Interessen Karlsruher rtel der Feststellung, ders schwierige aterıe beträchtlich
der Ausländer sehen. hre kırchlichen 1U solle INa  — uch endlich mıiıt der Mühe gemacht haben, können nıcht


